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Schadens- und Regressberechnung mit LEONARDO 2012 
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AHV-Regress 

1. Grunddaten 

Max Brunner, geb. 3.8.1980, stirbt am 15.12.2010 bei einem Flugzeugabsturz. Er hinterlässt seine 
Ehefrau Susanne (geb. 15.3.1981) und die beiden Kinder Michael (geb.7.2.2008) und Lisa (geb. 
18.10.2000). Der Rechungstag ist der 30.11.2012. 

 

2. Versorgung aus Geldleistung 

2.1. Perioden 

Max Brunner versorgte seine Familie durch ein Erwerbseinkommen. Er bezog keine Renten. Für die 
Zukunft müssen drei Perioden unterschieden werden: In einer ersten Periode müssen alle drei 
Familienmitglieder versorgt werden. Diese erste Periode dauert vom Todestag (15.12.2010) bis zum 
Alter 20 von Michael (7.2.2028). In einer zweiten Periode bleiben die Ehefrau und die Tochter, die 
versorgt müssen. Diese zweite Periode dauert vom Todestag (15.12.2010) bis zum Alter 20 von Lisa 
(16.10.2029). Die dritte Periode dauert vom Todestag (15.12.2010) bis zum Tod der Witwe. 
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2.2. Einkommen 

Im Todeszeitpunkt am 15.12.2010 verdiente der Verstorbene Fr. 90‘000.00 brutto. Bis Alter 50 
nehmen wir an, dass der Lohn pro Jahr um 1% real gestiegen wäre. Wir dynamisieren den Schaden 
somit mit 1%. Somit hätte der Versorger mit Alter 50 Fr. 112‘002.00 brutto verdient. 
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2.3. Versorgungsausfall 

Im Register „Versorgungsausfall“ können die entsprechenden Versorgungsquoten festgelegt werden. 
Durch Anklicken der „Quote %“ erscheint ein Fenster für die Bestimmung der Versorgungsquoten. 
Man kann den Versorgungsanteil ohne Kinder auswählen. Das vorliegende Beispiel rechnet mit der 
Variante C, demnach 60% (vgl. SCHAETZLE/WEBER, Kapitalisieren, 5. Auflage, Zürich 2001, N 4.125 
ff.). Die entsprechenden Werte können dann in die Tabelle übernommen werden, und die 
Versorgungsquoten der Kinder werden automatisch angepasst. 
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2.4. Fixkostenmethode 

Das LEONARDO bietet zudem die Möglichkeit zur genaueren Abschätzung der gesamten 
Versorgungsquote bzw. des Versorgungsausfalls mit der Fixkostenmethode zu rechnen Drücken Sie 
den blauen Button am linken Rand des Eingabefeldes „Quote %“, und es erscheint der Hilfskalkulator. 
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2.5. Grafik 

Anhand der Grafik kann die Entwicklung des Versorgungsschadens überprüft werden: 
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3. Versorgung aus Haushaltsführung 

3.1. Perioden 

Analog zu der Versorgung aus Geldleistung müssen drei Perioden unterschieden werden: In einer 
ersten Periode müssen alle drei Familienmitglieder versorgt werden. Diese erste Periode dauert vom 
Todestag (15.12.2010) bis zum Alter 20 von Michael (7.2.2028). In einer zweiten Periode bleiben die 
Ehefrau und die Tochter, die versorgt müssen. Diese zweite Periode dauert vom Todestag 
(15.12.2010) bis zum Alter 20 von Lisa (16.10.2029). Die dritte Periode dauert vom Todestag 
(15.12.2010) bis zum Tod der Witwe. 

 

3.2. Bewertung 

Hat die getötete Person den Haushalt geführt oder massgebliche Mitarbeit im Haushalt geleistet, 
entsteht durch die Tötung ein Versorgungsschaden aus Haushaltsführung. Entweder wird mit dem 
konkreten Aufwand gerechnet oder abstrakt mit Hilfe der BFS-SAKE Tabellen, die im Programm 
hinterlegt sind. Auf den vorliegenden Fall würde die TabelleT2.4.2. Väter in Paarhaushalten zur 
Anwendung gelangen. Im Todeszeitpunkt leistete der Getötete konkret 22,1 Std. pro Woche im 
Haushalt. 
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Klicken Sie auf „Std./Woche“ und es erscheint ein Hilfsprogramm: 

Zudem können Sie den Stundenlohn bestimmen. Der Ansatz pro Stunde kann mit Hilfe des 
Modulators auch dynamisiert werden, z.B. mit einer prozentualen Veränderung von 1% pro Jahr. 
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3.3. Versorgungsausfall 

Durch Anklicken von „Quote %“ können Sie die Versorgungsquoten auswählen. Sie können den 
Versorgungsanteil ohne Kinder bestimmen. Im vorliegenden Beispiel wurde die Quote von 40% 
ausgewählt. Das Hilfsprogramm rechnet dann automatisch die Versorgungsquoten für die beiden 
Kinder. 
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3.4. Hilfskalkulator 

Analog zur Versorgung aus Geldleistung haben Sie auch hier die Möglichkeit, mit einem 
Hilfskalkulator die Versorgungsquoten noch genauer zu bestimmen. Klicken Sie auf den blauen 
Button bei der „Quote %“. 
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3.5. Grafik 

Anhand der Grafik kann die Entwicklung des Versorgungsschadens aus der Haushaltführung 
überprüft werden: 
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4. Versicherungsleistungen 

4.1. Eingabehilfe für die Hinterlassenenrenten 

Sie können hier auf die Eingabehilfe zurückgreifen. Die Eingabehilfe ist ein sehr effizientes Mittel, die 
Leistungen der AHV aufzulisten. Mittels des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens 
(DJE) werden die Renten berechnet. Das DJE ist nicht zu verwechseln mit dem Erwerbseinkommen. 
Das DJE setzt sich einerseits aus dem Durchschnitt der Erwerbseinkommen und andererseits den 
Durchschnitten aus Erziehungs- und Betreuungsgutschriften zusammen. Die Rentenskala und das 
DJE können Sie entweder dem TeleZas3 oder der Verfügung der IV-Stelle entnehmen. Im 
vorliegenden Beispiel beträgt das DJE Fr. 80‘116.00 für das Jahr 2013 und die Rentenskala 44. 
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4.2. Manuelle Eingabe 

Die AHV zahlt eine Witwenrente und zwei Waisenrenten. Alle drei Hinterlassenenrenten beginnen am 
1.1.2011. Die Witwenrente von Ehefrau Susanne in der Höhe von Fr. 1‘856.00 läuft bis zum Alter 64 
(Pensionierung). Die Waisenrente von Sohn Michael in der Höhe von Fr. 928.00 läuft bis 29.2.2018 
(Alter 20), und die Waisenrente von Tochter Lisa läuft bis 31.10.2029 (Alter 20). Im vorliegenden 
Beispiel erfolgt eine identische Anrechnung für alle Perioden auf eine Schadensposition. 

 

5. Haftpflicht 

Bei der Haftpflicht kann die Haftungsquote festgelegt werden. Zudem kann der User auswählen 
zwischen dem Quotenvorrecht und der seltenen Quotenteilung. 
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6. Kapitalisierung 

Beim Pulldown-Menu-Punkt „Kapitalisierung“ können Sie den Kapitalisierungszinsfuss festlegen. 
Zudem kann auch hier wie bei den Grunddaten der Rechnungstag bestimmt werden. Für die 
Versorgung aus Geldleistung und Haushaltführung können die entsprechenden Tafeln ausgewählt 
werden (Aktivität oder Mortalität). Auch kann der Wiederverheiratungsabzug festgelegt werden. 

7. Zins 

Beim Menüpunkt „Zinsen“ können Sie festlegen, ob mit Schadenzinsen und Regresszinsen gerechnet 
werden soll.  
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8. Ergebnisse 

8.1. Versicherungsleistungen und Leistungsanrechnung 

Dem Pulldown-Menü-Punkt „Leistungsanrechnung“ kann entnommen werden, dass Fr. 679‘684.00 
der AHV-Leistungen an den Versorgungsschaden angerechnet werden können. 
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8.2. Regresszins 

Zudem die Höhe des Regresszinses: 

 

9. Regressberechnung 

Folgende Regressforderung können wir in Rechnung stellen: 
 
AHV-Leistungen       Fr. 679‘684.00 
Regresszins       Fr.     3‘416.00 
Total        Fr. 683‘100.00 
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